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Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt 
Freilassing folgende 

Satzung 
 

§   1 
 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung für ein öffentliches Fernheizwerk der 
Stadt Freilassing vom 30.11.2001, veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamts 
Berchtesgadener Land Nr. 51 vom 18.12.2001 (Bek.-Nr. 10), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 05.12.2023, veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamts 
Berchtesgadener Land Nr. 50 vom 12.12.2023 (Bek.-Nr. 3), wird wie folgt geändert: 
 

1. § 5 (Beitragsmaßstab) Abs. 6 Satz 4 erhält folgende neue Fassung: 
 

„Liegt der ermittelte Wärmebedarf unter 45.000 KJ/h wird ein Herstellungsbeitrag 
von 2.607,89 € brutto erhoben.“ 

 
2. § 6 (Beitragssatz) erhält folgende neue Fassung: 

 
„Der Herstellungsbeitrag beträgt 57,95 € brutto je 1.000 KJ/h Bestellleistung.“ 
 

3. § 9 (Grundgebühr) Abs. 2 Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 
 
„Die Grundgebühr beträgt jährlich 17,26 € brutto je 1000 KJ/h Anschlusswert.“ 

 
4. § 10 (Arbeitsgebühr) Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 

 
„Die Arbeitsgebühr beträgt je verbrauchte MWh 157,38 € brutto.“ 

 
5. § 14 (Mehrwertsteuer) wird aufgehoben. 

 
6. Die bisherigen §§ 15 (Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner) und 

16 (Inkrafttreten) werden die §§ 14 und 15. 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Freilassing, den 03.12.2025 
STADT FREILASSING 
 
gez. 
 
Markus Hiebl 
Erster Bürgermeister 
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